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§ 25
Vervielfältigung von Werken an Straßen und Plätzen
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung von Werken, 

die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder 
Plätzen befinden, durch malende oder zeichnende 
Kunst oder durch Fotografie.

(2) Bei Werken der Baukunst erstreckt sich diese 
Befugnis nur auf die äußere Ansicht.

§ 26
Zitate und Sammlungen

Zulässig ist die Vervielfältigung, wenn
a) einzelne Stellen oder kleinere Teile eines Sprach- 

oder Musikwerkes nach ihrer Veröffentlichung in 
einer selbständigen Arbeit angeführt werden;

b) einzelne kleinere Aufsätze oder einzelne Gedichte 
oder kleinere Kompositionen nach ihrem Erschei
nen in eine selbständige wissenschaftliche Arbeit 
zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden;

c) einzelne Gedichte oder kleinere Kompositionen 
nach ihrem Erscheinen in eine Sammlung aufge
nommen werden, in der die Werke einer größe
ren Zahl von Schriftstellern oder Komponisten 
vereinigt sind, und wenn diese Sammlung zum 
künstlerischen Vortrag bestimmt ist;

d) einzelne Gedichte oder kleinere Texte bei öffent
lichen Veranstaltungen allein zur Unterrichtung 
der Hörer ausgegeben werden;

e) einzelne kleinere Aufsätze, einzelne Gedichte, 
kleinere Teile eines Schriftwerkes oder kleinere 
Kompositionen nach ihrem Erscheinen in eine 
Sammlung aufgenommen werden, in der Werke 
einer größeren Zahl von Schriftstellern oder 
Komponisten vereinigt sind und die nur für den 
Unterrichts- oder Schulgebrauch bestimmt ist;

f) einzelne veröffentlichte Werke der Malerei, der
Bildhauerei, der Grafik, der Gebrauchsgrafik, der 
angewandten Kunst, der Fotografie, veröffentlichte 
Teile eines Filmwerkes, eines Fernsehwerkes oder 
eines Rundfunkwerkes in eine selbständige wis
senschaftliche Arbeit oder in ein für den Unter
richts- oder Schulgebrauch bestimmtes Werk aus
schließlich zur Erläuterung des Inhalts aufge
nommen werden. 4

§ 27
Vertonungs- und Textierfreiheit

(1) Zulässig ist die Vertonung eines Sprachwerkes, 
insbesondere von Gedichten, nach ihrem Erscheinen.

(2) Zur öffentlichen Aufführung und zur Verviel
fältigung des Sprachwerkes in Verbindung mit dem 
Werk der Musik bedarf es der Zustimmung beider 
Urheber.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Textierung einer erschienenen kleineren Komposition.

§ 28 
Quellenangabe

(1) Wer ein fremdes Werk gemäß den §§ 24 bis 27 
benutzt, hat die Quelle anzugeben.

(2) Bei der Vervielfältigung eines Werkes der 
Malerei, Bildhauerei, Grafik, Gebrauchsgrafik oder 
angewandten Kunst darf der Name oder die sonstige

Bezeichnung des Urhebers des Werkes nur so auf der 
Vervielfältigung angebracht werden, daß keine Ver
wechslung mit dem Original entstehen kann.

§ 29
Abdruck aus Zeitungen und Zeitschriften

(1) Zulässig ist der Abdruck einzelner Artikel aus 
Zeitungen oder Zeitschriften in anderen, soweit die 
Artikel nicht mit einem Vorbehalt der Rechte ver
sehen sind. Beim Abdruck ist die Quelle anzugeben.

(2) Der Abdruck von Ausarbeitungen wissenschaft
lichen, technischen oder unterhaltenden Inhalts aus 
Zeitungen oder Zeitschriften ist ohne Zustimmung des 
Berechtigten, auch wenn ein Vorbehalt der Rechte 
fehlt, unzulässig, es sei denn, daß der Abdruck zur 
Erfüllung der in diesem Gesetz anerkannten Bedürf
nisse der Dokumentation erfolgt.

§ 30
Reden und Vorträge

(1) Reden und Vorträge, die bei gesellschaftlichen 
Veranstaltungen oder im Rahmen der öffentlichen 
Tätigkeit der Staatsorgane gehalten werden, sowie 
Niederschriften von solchen Reden oder Vorträgen 
dürfen vervielfältigt werden — ausgenommen die Ver
öffentlichung in Buchform einschließlich in einer 
Sammlung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht für 
wissenschaftliche Veranstaltungen.

§ 31
Freie öffentliche Aufführungen und Vorträge

(1) öffentliche Aufführungen eines erschienenen 
Werkes der Musik oder öffentliche Vorträge eines ver
öffentlichten Sprachwerkes sind zulässig, wenn sie 
keinem Erwerbszweck dienen, die Hörer ohne Entgelt 
zugelassen werden und die Mitwirkenden dafür kein 
Honorar erhalten.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden keine An
wendung auf die bühnenmäßige Aufführung eines 
Werkes der Musik, zu dem ein Text gehört. Sie finden 
ferner keine Anwendung auf dranfmtische, pantomimi
sche oder choreographische Werke.

6. Abschnitt 

Gesetzliche Lizenzen

§ 32
(1) Dem Rundfunk, dem Fernsehfunk, den volks

eigenen Filmstudios und der Presse ist die Sendung, 
die Vorführung, der Abdruck oder das Fotografieren 
veröffentlichter Werke ohne Einwilligung des Ur
hebers und ohne Zahlung eines Urheberhonorars ge
stattet, wenn die Werke oder ihre Teile im Rahmen 
von Berichten über Tagesereignisse zur öffentlichen 
Information gesendet, vorgeführt oder vervielfältigt 
werden.

(2) Ohne Einwilligung des Urhebers ist es dem 
Rundfunk und dem Fernsehfunk gestattet, jedes ver
öffentlichte Werk unverändert gegen Entgelt nach den 
staatlichen Honorarordnungen zu senden. Dabei ist 
der Name des Urhebers in üblicher Form anzugeben; 
der Urheber ist von der Sendung zu benachrichtigen. 
Die Einzelheiten der Anwendung dieser Lizenz sind


